
       _____________________________________________ 
Absender:        Ort und Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name, genaue Anschrift und Telefon  
 
 
 
Stadtwerke Bad Berleburg 
Betriebszweig Wasserversorgung 
Frau Kerstin Beuter 
Poststraße 42 
57319 Bad Berleburg 
 
 

 
A n t r a g 

a u f 
T e i l b e f r e i u n g  

v o m  
B e n u t z u n g s z w a n g 

             
1. Gemäß § 7 - Befreiung vom Benutzungszwang - der Satzung über die öffentliche Wasserversor-     

gung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung 
- der Stadt Bad Berleburg in der z. Z. gültigen Fassung beantrage(n) ich (wir) als Eigentümer für das 
Grundstück 

  
 

______________________________________ 
Ortschaft 

 
______________________________________ 

Flur 
 

______________________________________ 
Straße 

 
_____________________________________ 

Flurstück 
 eine Teilbefreiung vom Benutzungszwang sowie den Betrieb einer Eigenwassergewinnungs-            
 anlage. 
 
2. Die Eigengewinnungsanlage besteht aus: 
  

      Brunnenanlage 


      Uferfiltrationsanlage 


      Regenwassergewinnungsanlage / Zisterne 


      sonstige Anlage 

 
3. Eine wasserrechtliche bzw. baurechtliche Genehmigung liegt vor: 

 

      nein 


      ja (Falls ja, ist sie dem Antrag beizufügen.) 

 
4. Die Eigenwassergewinnungsanlage soll für folgende Verbrauchszwecke verwandt werden: 
  

 
      häusliche Zwecke 
 

 
      landwirtschaftliche Zwecke 

 
      gewerbliche Zwecke 

 
 ____________________________________ 
 

 
             ... 
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5. Die Teilbefreiung wird für folgende Nutzungszwecke beantragt: 
 

landwirtschaftliche häusliche gewerbliche 
 
 Wasser für Vieh im Stall 
 

 
 Toilettenanlagen 

 


 
 Stallreinigung 
 

 
 Waschmaschine 




 
 Verdünnung für Spritz- und 
     Düngemittel 

 
 Garten- und Rasen- 
     bewässerung                

 


 
 Reinigung von landwirt- 
     schaftlichen Geräten                                        

 















 
 
6. Das Grundstück / Gebäude ist an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen: 
  


      nein 


      ja 

 
 soll angeschlossen werden 
    am: 

 
7. Bauliche Hinweise und Auflagen 
 
 A. Getrennte Rohrleitungssysteme 
  Getrennte Rohrleitungssysteme sind zwingend erforderlich, damit keine Auswirkungen /                                     
      Rückwirkung (z. B. Verkeimungen) in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 
  
 B. Installationsnachweis 
  Hierzu ist der Nachweis eines anerkannten Wasserinstallationsbetriebes über die vorherge-       
      sehene / vorhandene und getrennten Wasserleitungsinstallationen / -systeme einschl. der           
 angeschlossenen Verbrauchsstellen einzureichen. 
 
 C. Hinweisschilder 
  An allen eingerichteten Zapfstellen, die über die Eigenwassergewinnungsanlage versorgt            
 werden sollen, ist ein Hinweisschild 
  

 
KEIN TRINKWASSER 

 
 
  gut sichtbar und dauerhaft anzubringen. 
 
 D. Einbau von Messeinrichtungen 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer Teilbefreiung die Stadtwerke Bad Berleburg, 
Betriebszweig Abwasserbeseitigung, gemäß § 11 Abs. 4 der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Bad Berleburg in der z. Z. gültigen Fassung wegen der 
Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren verlangen kann, dass Sie auf eigene Kosten 
Messeinrichtungen für den Wasserbezug aus Ihrer Eigengewinnungsanlage einbauen und 
unterhalten müssen. Die Messeinrichtungen müssen von der Stadt als zuverlässig (geeicht) 
anerkannt sein und werden von der Stadt überwacht und gegebenenfalls ausgewechselt. 

 
 
 
 
 
______________________________________             _____________________________________ 

              Ort und Datum                            Unterschrift des Antragstellers 


